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Sachverhalt: 
  
Die Verwaltung nimmt zu der Nachfrage des Stadtbezirksrats 322 zum Spielplatz Wenden-
West (Ergebnisse der Spielplatzbeteiligung und weiteres Vorgehen) aus der Sitzung vom 
14.04.2026 wie folgt Stellung. 
  
Am 16. und 17.03.2026 wurde eine in Zusammenarbeit mit der Sozialverwaltung Kinder- und 
Jugendbeteiligung durchgeführt. Die Veranstaltung fand jeweils in Präsenz statt. Dabei 
konnten Kinder und Jugendliche ihre Ideen auf Moderationskarten schriftlich oder 
zeichnerisch darstellen. 
  
Am Termin für die Kinderspielplätze nahmen 23 Kinder in der Altersgruppe sechs bis zwölf 
Jahren teil. Gewünscht wurden vorrangig Ballsportmöglichkeiten, Tischtennis, eine Seilbahn 
und Klettermöglichkeiten. Nicht umsetzbar waren Ideen wie Hochseilgarten oder Kioske.  
  
Am Termin für die Jugendplätze nahmen acht Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren 
teil. Gewünscht wurden Getränke- und Snackautomaten, Sportplätze, Trampoline und 
Parcoursmöglichkeiten.  
  
In der zweiten Maihälfte 2026 steht ein Abstimmungstermin zwischen der Verwaltung, dem 
beauftragten Landschaftsarchitekturbüro und der Grundstücksgesellschaft Braunschweig 
mbH als Erschließungsträgerin an, in dem die Planung der Kinderspiel- und Jugendplätze 
unter Einbezug der Beteiligungsergebnisse genauer vorgestellt werden.  
  
Ziel ist es die Anforderungen des Bebauungsplanes, den Kostenrahmen des städtebaulichen 
Vertrages und die Vorschläge der Kinder bzw. Jugendlichen zusammenzuführen. 
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Anlage/n:  
1 - Auswertung Wenden-West 2. BA (öffentlich) 
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